
Stefan Penka Steuerberatungsgesellschaft mbH, Cranachweg 3, 93051 Regensburg 
 

 

Einstweiliges Rechtsschutzverfahren: Strenge 
Anforderungen an Verfügungsgrund im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren 

| An den Verfügungsgrund (§ 940 ZPO) sind im einstweiligen Rechtsschutzverfahren 
strenge Anforderungen zu stellen. | 

Hierauf machte das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen aufmerksam. Die Richter 
machten dabei deutlich, dass der Antragsteller auf die sofortige Erfüllung seines 
Anspruchs dringend angewiesen sein muss. Die geschuldete Handlung ist, wenn sie 
ihren Sinn nicht verlieren soll, so kurzfristig zu erbringen, dass die Erwirkung eines Titels 
im Hauptsacheverfahren nicht möglich ist. Auch muss der dem Antragsteller aus der 
Nichterfüllung drohende Schaden außer Verhältnis zu dem Schaden stehen, der dem 
Antragsgegner aus der sofortigen vorläufigen Erfüllung droht.  

In dem vorliegenden Fall lag eine solche Dringlichkeit nicht vor. Der Verfügungskläger 
hatte seit seiner Freistellung von der Arbeit trotz bestehendem Arbeitsverhältnis 
fünfzehn Wochen gewartet, bis er seine Beschäftigung mit einer einstweiligen Verfügung 
erreichen wollte. Das war dem LAG deutlich zu lange. Es wies den Antrag daher wegen 
des fehlenden Verfügungsgrunds ab. 

Quelle | LAG Hessen, Urteil vom 17.12.2019, 15 SaGa 1242/19, Abruf-Nr. 214930 unter 
www.iww.de. 
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